
Ethikprüfung für Redaktionsbeiträge: Der Pressekodex 
 
 Bleibt jedermanns Menschenwürde gewahrt? 1 

 Wird durch Wort und Bild niemandes Ehre verletzt? 9 

 Sind die Ergebnisse sorgfältig recherchiert? 2 

 Wird falsch Berichtetes richtig gestellt? 3 

 Wurden bei der Informationsbeschaffung keine unlauteren Methoden 

eingesetzt? 

4 

 Wird darauf verzichtert, religiöse, weltanschauliche oder sittliche 

Überzeugungen zu schmähen? 

10 

 Wird jemand wegen seines Geschlechts, einer Behinderung oder 

seiner Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiösen, sozialen oder 

nationalen Gruppe diskriminiert? 

12 

 Wird bei Berichten über medizinische Forschung besondere 

Zurückhaltung hinsichtlich der Wirksamkeit des Medikaments oder 

der Therapie geübt? 

14 

 Wird bei der Veröffentlichung von Umfrageergebnissen die Zahl der 

Befragten, den Zeitpunkt der Befragung, den Auftraggeber sowie die 

Fragestellung mit. Zugleich mitgeteilt? 

2.1 

 Wenn Bilder verändert wurden, wird deutlich darauf hingewiesen?  2.2 

 Wurden Symbolfotos als solche ausgewiesen, wenn der Leser sie für 

dokumentarische Aufnahmen halten könnte?  

2.2 

 Stimmen die Vorausberichte tatsächlich mit den Planungen für die 

Veranstaltung überein? 

2.3 

 Geben Interviews das Gesagte korrekt wieder?  2.4 

 Werden bei indirekt wiedergegebenen Aussagen die Quellen 

genannt? 

2.4 

 Werden bei grafischen Darstellungen irreführende Verzerrungen 

vermieden? 

2.5 

 Werden Leserbriefe mit dem Namen des Absenders versehen und 

mit ihren wesentlichen Aussagen korrekt abgedruckt, besonders 

wenn sie der Redaktionsmeinung nicht entsprechen? 

2.6 



 Wird darauf hingewiesen, dass sich die Redaktion Kürzungen an 

Lesereinsendungen vorbehält?  

2.6 

 Nimmt eine Richtigstellung klar Bezug auf die vorherige 

Falschmeldung? 

3.1 

 Geben sich die Redakteure bei ihren Recherchen zu erkennen? 4.1 

 Werden besonders schutzbedürftige Personen (Kinder, Behinderte) 

von Recherchemaßnahmen ausgenommen? 

4.2 

 Werden die Informanten nicht gegen ihren Willen offenbart? 5.1-3, 

8. 6 

 Sind redaktionelle Beiträge klar von der Werbung getrennt? (Keine 

Schleichwerbung, keine Übernahme von gewerblichen 

Pressemitteilungen!) 

7.1-3 

 Haben die Redakteure keinen persönlichen Vorteil von ihrer 

Berichterstattung? 

7.4 

 Werden bei der Berichterstattung über Verbrechen weder die Opfer 

noch die Täter beim Namen genannt? 

8.1-3 

 Wird über Krankheit, ärztliche Behandlung, Sucht und Selbstmord 

mit Zurückhaltung berichtet? 

8.4-5 

 Werden private Jubiläen (Hochzeit, Geburtstag) bei Personen, die 

nicht im Licht der Öffentlichkeit stehen, nicht veröffentlicht? 

8.7 

 Wird die Würde des Dargestellten (wurden seine 

Persönlichkeitsrechte) stets gewahrt? 

 

 Wird die Wirkung der Berichterstattung auf Kinder und Jugendliche 

überprüft? 

11.1 

 Wird über Verbrechen und Katastrophen mit Rücksicht auf die 

Betroffenen berichtet? 

11.2-3 

 Werden Straftaten weder verherrlicht noch durch unangemessen 

breite Darstellung relativiert? 

11.5 

 Wird der Gebrauch von Drogen nicht verharmlost? 11.6 

 Wird bei der Berichterstattung über Straftaten die Nationalität des 

Täters preisgegeben, ohne dass ein Bezug zur Straftat besteht?  

12 

 Wird eine Vorverurteilung von Verdächtigen vermieden? Werden zu 

Unrecht Verdächtigte rehabilitiert? 

13.1-2 



 Nehmen die Redaktionsmitglieder keine Geschenke an? 15 

 Erfährt der Leser, welcher Grundsatz aus dem Pressekodex verletzt 

wurde, wenn Rügen abgedruckt werden? 

 

 


